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Auszuo~Aus DEM PROTOKOLL
DES

REGIERuNGSRATEs DEs KANToNS S0L0TI-IuRN
VOM

Nr. 5129. 29. DEZEMMR 1931.

1. Die Finwohnergemeinde Niederg~sgen Unterbreitet mit

Schreiben vom 21. Dezember 1931 den abgeänderten Beb~uungsp1an

im Bereiche der “Langstrasse“ zur Prtifung und Genehmigung.

II. Nach dem vom Ingenieurbureau J. &haffn~, in

Sch~5nenwerd,bearbejteten neuen Bebauungsplan längs der “Lang-

strasse“ soll dieselbe l~it einer 6 in breiten ]~ahrbahn versehen

werden. Zur $icherung des ~kisegängerverkehra sind beidseitig

Trottoirs von 2 m Breite vorgesehen. Mit 3.50 in Abstand von der

äussern Trottoirabgrenzung.verlaufen in einem gegenseitigen Ab—

stande von total 17.00 m die Baulinien.Gegenaber dem seinerzeit

• aufgestellten ersten Bebauungsplaae, der mit ~egierungsratsbe—

schluss Nr. 4462 vom 12. Oktober 1917 gen~migt~wurde, bedeutet

der geplante Ausbau eine wesentliche Verbesserung.

II!. Der so erweiterte und abgeänderte Bebauungsplan

(Nr. 2406 a) wurde gemäss Publikation im “Niederämter Anzeiger«,

vom 9. und 16. Juli 1931, in der Zeit vorn 10. Juli bis 8. Augi~st

1931 auf der Gemejndekanzlej zu Nieder~ösgen zu jedermanns !~in-~

~ic~it ~5ffent1ioh ~ufgeiegt. Innert n(itzlieher Frist erhoben Ein-

sprache;

1. von Arx A1fona~ Kr~ftwerkangeste1ler, Niederg~5sgen;

2. H~gmann Otto, Zuschneider, Niederg~5sgen;

3. Raggi Johann, Schuster, Niederg~sgen;

4, Basler Johann, fabrikarbeiter, Niederg~sgen;

~5. von. Arx-Bcittler., Adolf, Angeste11~r, Niederg~sgen.

6. Straumann Robert, Reisender, ~iedergösgen,

mit der Begrtindung, durch den erw~iterten Ausbau masse zuviel



Terrain abgetreten werden. Da gatliohe Verhandlungen mit den

Einsprechern zu keiner einigung fttl2rten, wurde der so erweiterte

Bebauungsplan vom Finwohnergemeinderat bestätigt und die Bestäti

gung den Einsprechern unterm 2. September 1931 bekannt gegeben.

Ggst(jtzt auf § 12 des Gesetzes betreffend das Bauwesen vom 10.

Juni 1906 reichten die Herren:

Haginaara Otto, Zuschneider,

Raggi Johann, Schuster,

Basler Johann, ~B‘abrikarbeiter, und

von Arx BLi2tler Ad~olf, ~ngeste11ter,

• alle in Niedergösgen,ijrnert nt~tz1icher ~‘rist Rekurs an die Fin

wohnergemeinde_Versa~njn1ung ein, die diese Rekurse ~m 10. No

veinber 1931 nach erfolgter Kenntnisnahme der Finsprachen, durch

Genehmigung des aufgelegten ~ebauungsplanies, ablehnte. Da innert

• der in § 13 des vorerwahnten kantonalezi Gesetzes festgesetzten

~‘rist dem Regierungsrat keine Rekurse eingereicht wurden, ist

anzunehnien,dass die ehemaligen Einspreoher.~ich mit dem er

gangenen Genieindebeeohluss abgefunden haben. Die eeinerzeitigen

Finspraahen können somit als gatlich erledigt betrachtöt werden.

IV. Gest(itzt hierauf wird in Anwendung von W1 und

13 des Gesetzes betreffend das Bauwesen, vom 10. Juni 1906,

beschlossen: -

1 Dem von der Einwohnergemeinde Niedergösgenbesohlos

~etidn a~eänderten Bebauungsplane der “Langetrasse“ (neuer~Plan

Nr. 2406a des Ingenieurbureau S0haffner, in Sehonenw~rd) wird

die Genehmigung erteilt.

2. iiie mit Regierungsratebe~sah1us.s. Nr.~ 4462 vom 12. Ok

tober 1917genehmigten Bebauungspläne Nr. 2 und 3 werden, soweit

der dort vorgesehene Ausbau der Strasse Nr. 1 mit dem vorstehend

genehmigten neueii Bebauungsplan im Widerspruche steht,aufgehoben.

(.~erickitigte Aus~ertigung).

Beu-Departemen~t (4), mit Akten ünd j~ 1
genelimigtem Bebauungsplan. • Der Staatseohreiber.

Kantonsingenieur ~j•. ~44 ~
Kreisbauadjunkt II, in Olten.:
Einwohnergemeinde Niedergösgen, mit je einem

• — - genehmigten Bebauungs~1an~ •


